
 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) 
rlin  

ung 

sG) 
rlin 

ung 
 in der Überleitungsfassung für Be

 in der bis zum 31. Juli 2011 geltenden Fass

 Bundesbesoldungsgesetz (BBe
  in der Überleitungsfassung für Be

 in der ab 1. August 2011 geltenden Fass
 § 20 Besoldungsordnungen A u

  
nd B 

 (1) Die Ämter der Beamten und Soldaten und ihre Besoldungs-
gruppen werden in Bundesbesoldungsordnungen oder in Lan-
desbesoldungsordnungen geregelt. Die §§ 21 und 22 bleiben un-
berührt. 

ung mit Zustimmung des Bundesrates Funk-
tionen den Ämtern in den Bundesbesoldungsordnungen zuzu-
ordnen. 

  
  

n-
gen müssen im Aufbau der Besoldungsgruppen den Bundesbe-
soldungso gehaltssätze der An-

n unberührt. 
 

158) ausgewiesen. 
 
 
 

ufgehoben 
  
  
  

  
 

  
 (2) Die Bundesbesoldungsordnung A - aufsteigende Gehälter - 

und die Bundesbesoldungsordnung B - feste Gehälter - sind An-
lage I. Die Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind in der 
Anlage IV ausgewiesen. Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordn

  
  
 (3) In Landesbesoldungsordnungen dürfen Ämter nur aufge-

nommen werden, soweit dies in diesem Gesetz ausdrücklich vor-
gesehen ist oder wenn sie sich von den Ämtern in den Bundes-
besoldungsordnungen nach dem Inhalt der zugeordneten Funkti-
onen wesentlich unterscheiden. Die Landesbesoldungsordnu

rdnungen entsprechen. Die Grund
lage IV gelten unmittelbar auch für die Landesbesoldungsord-
nungen. 

 § 20 Besoldungsordnungen A u
  

nd B 

(1) Die Ämter der Beamten und ihre Besoldungsgruppen werden in 
Bundesbesoldungsordnungen oder in Landesbesoldungsordnungen geregelt. Die 
§§ 21 und 22 bleibe

(2) Die Bundesbesoldungsordnungen A - aufsteigende Gehälter - und 
die Bundesbesoldungsordnung B - feste Gehälter - sind Anlage I. Die Grundge-
haltssätze der Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A sind in der 
Anlage 1 des Berliner Besoldungsneuregelungsgesetzes vom 29. Juni 2011 
(GVBl. S. 306) und die Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen der Be-
soldungsordnungen B sind in der Anlage 15 Nummer 2 des Gesetzes zur 
Besoldungs- und Versorgungsanpassung für Berlin 2010/2011 vom 8. Juli 
2010 (GVBl. S. 362, 2011 S. 

(3) Absatz 3 wird a

 

 § 27 
 Bemessung des Grundgehalts 

  
 (1) Das Grundgehalt wird, soweit die Besoldungsordnungen 

nichts anderes vorsehen, nach Stufen bemessen. Das Aufsteigen 
in den Stufen bestimmt sich nach dem Besoldungsdienstalter und 
der Leistung. Es wird mindestens das Anfangsgrundgehalt der 

 Seite 1 von 9 

jeweiligen Besoldungsgruppe gezahlt. 
  
 (2) Das Grundgehalt steigt bis zur fünften Stufe im Abstand von 

 § 27 
 Bemessung des Grundgehaltes 

 § 28 Absatz 1 Zeiten anerkannt werden. Die Stufe 

  
(1) Das Grundgehalt wird, soweit die Besoldungsordnungen nichts 

anderes vorsehen, nach Stufen (Erfahrungsstufen) bemessen. Der Aufstieg 
in eine nächsthöhere Stufe erfolgt nach Erfahrungszeiten. 

  
(2) Mit der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge im 

Anwendungsbereich dieses Gesetzes wird ein Grundgehalt der Stufe 1 fest-
gesetzt, soweit nicht nach

A
nla
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zwei Jahren, bis zur neunten Stufe im Abstand von drei Jahren 
und darüber hinaus im Abstand von vier Jahren. 

  
 (3) Bei dauerhaft herausragenden Leistungen kann für Beamte 

und Soldaten der Besoldungsordnung A die nächsthöhere Stufe 
als Grundgehalt vorweg festgesetzt werden (Leistungsstufe). Die 
Zahl der in einem Kalenderjahr bei einem Dienstherrn vergebe-
nen Leistungsstufen darf 15 vom Hundert der Zahl der bei dem 
Dienstherrn vorhandenen Beamten und Soldaten der Besol-
dungsordnung A, die das Endgrundgehalt noch nicht erreicht ha-
ben, nicht übersteigen. Wird festgestellt, dass die Leistung des 
Beamten oder Soldaten nicht den mit dem Amt verbundenen 
durchschnittlichen Anforderungen entspricht, verbleibt er in sei-
ner bisherigen Stufe, bis seine Leistung ein Aufsteigen in die 
nächsthöhere Stufe rechtfertigt. Eine darüber liegende Stufe, in 
der er sich ohne die Hemmung des Aufstiegs inzwischen befin-
den würde, darf frühestens nach Ablauf eines Jahres als Grund-
gehalt festgesetzt werden, wenn in diesem Zeitraum anforde-
rungsgerechte Leistungen erbracht worden sind. Die Bundesre-
gierung und die Landesregierungen werden ermächtigt, jeweils 
für ihren Bereich zur Gewährung von Leistungsstufen und zur 
Hemmung des Aufstiegs in den Stufen nähere Regelungen durch 
Rechtsverordnung zu treffen. In der Rechtsverordnung kann zu-
gelassen werden, dass bei Dienstherren mit weniger als sieben 
Beamten im Sinne des Satzes 2 in jedem Kalenderjahr einem 
Beamten die Leistungsstufe gewährt wird. Die Rechtsverordnung 
der Bundesregierung bedarf nicht der Zustimmung des Bundes-
rates. 

  
 (4) Absatz 3 gilt nicht für Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe 

nach § 12a des Beamtenrechtsrahmengesetzes. Die Entschei-
dung über die Gewährung einer Leistungsstufe oder über die 
Hemmung des Aufstiegs trifft die zuständige oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Die Entscheidung ist 
dem Beamten oder Soldaten schriftlich mitzuteilen. Widerspruch 
und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 

  
 (5) Der Beamte oder Soldat verbleibt in seiner bisherigen Stufe, 

solange er vorläufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein Diszipli-
narverfahren nicht zur Entfernung aus dem Dienst oder endet 

wird durch schriftlichen Verwaltungsakt mit Wirkung vom Ersten des Monats 
festgesetzt, in dem die Ernennung wirksam wird. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend bei Versetzung, Übernahme, Übertritt oder einer anderen sta-
tusrechtlichen Änderung. 
 

(3) Das Grundgehalt steigt nach Erfahrungszeiten von jeweils zwei 
Jahren in der Stufe 1, von jeweils drei Jahren in den Stufen 2 bis 4 und von 
jeweils vier Jahren in den Stufen 5 bis 7. Abweichend von Satz 1 beträgt die 
Erfahrungszeit für Beamte in den Besoldungsgruppen A 4 bis A 7 in den 

 
s als Grundgehalt festgesetzt 

tikel II des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266) geän-
ert worden ist. Die Entscheidung über die Gewährung einer Leistungsstufe 

Stufen 2 bis 4 jeweils 2 Jahre und Beamte in den Besoldungsgruppen A 4 bis 
A 8 in den Stufen 5 bis 7 jeweils 3 Jahre. Zeiten ohne Anspruch auf Dienstbe-
züge verzögern den Aufstieg um diese Zeiten, soweit in § 28 Absatz 2 nicht 
etwas anderes bestimmt ist. Die Zeiten sind auf volle Monate abzurunden. 
 

(4) Bei dauerhaft herausragenden Leistungen kann für Beamte der 
Besoldungsordnungen A die nächst höhere Erfahrungsstufe als Grundgehalt 
vorweg festgesetzt werden (Leistungsstufe). Die Zahl der in einem Kalender-
jahr bei einem Dienstherrn vergebenen Leistungsstufen darf 15 vom Hundert 
der Zahl der bei dem Dienstherrn vorhandenen Beamten der Besoldungsord-
nungen A, die das Endgrundgehalt noch nicht erreicht haben, nicht überstei-
gen. Wird festgestellt, dass die Leistung des Beamten nicht den mit dem Amt 
verbundenen durchschnittlichen Anforderungen entspricht, verbleibt er in 
seiner bisherigen Erfahrungsstufe, bis seine Leistung ein Aufsteigen in die 
nächst höhere Erfahrungsstufe rechtfertigt. Eine darüber liegende Erfah-
rungsstufe, in der er sich ohne Hemmung des Aufstiegs inzwischen befinden

ürde, darf frühestens nach Ablauf eines Jahrew
werden, wenn in diesem Zeitraum anforderungsgerechte Leistungen erbracht 
worden sind. Der Senat von Berlin wird ermächtigt, zur Gewährung von Leis-
tungsstufen und zur Hemmung des Aufstiegs in den Erfahrungsstufen nähe-
re Regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen. 

  
(5) Absatz 4 gilt nicht für Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe 

nach § 97 des Landesbeamtengesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70), das 
zuletzt durch Ar
d
oder über die Hemmung des Aufstiegs trifft die zuständige oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Die Entscheidung ist dem Beamten 
schriftlich mitzuteilen. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine auf-
schiebende Wirkung. 
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das Dienstverhältnis nicht durch Entlassung auf Antrag des B

 

e-
amten oder Soldaten oder infolge strafgerichtlicher Verurteilung, 
so regelt sich das Aufsteigen im Zeitraum seiner vorläufigen 
Dienstenthebung nach Absatz 2. 

  
  

amte verbleibt in seiner bisherigen Stufe, solange er vorläufig des 
Dienstes enthoben ist. Führt ein Disziplinarverfahren nicht zur Entfernung 
aus dem Dienst oder endet das Dien hältnis nicht durch Entlassung auf 
Antrag des Beamten erurteilung, so regelt 
sich das Aufsteigen tenthebung nach 

  

(6) Der Be

stver
oder infolge strafgerichtlicher V

im Zeitraum seiner vorläufigen Diens
Absatz 3. 

  
 § 28 

 Besoldungsdienstalter 
  
 (1) Das Besoldungsdienstalter beginnt am Ersten des Monats, in 

dem der Beamte oder Soldat das 21. Lebensjahr vollendet hat. 
  
 (2) Der Beginn des Besoldungsdienstalters nach Absatz 1 wird 

um Zeiten nach Vollendung des 31. Lebensjahres, in denen kein 
Anspruch auf Besoldung bestand, hinausgeschoben, und zwar 
um ein Viertel der Zeit bis zum vollendeten 35. Lebensjahr und 
um die Hälfte der weiteren Zeit. Bei Beamten und Soldaten in 
Laufbahnen mit einem Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 13 
oder A 14 tritt an die Stelle des 31. das 35. Lebensjahr. Die Zei-
ten werden auf volle Monate abgerundet. Der Besoldung im Sin-
ne des Satzes 1 stehen Bezüge aus ei ern  hauptberuflichen Tä-
tigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Diensthe rnr  (§ 29), 
im Dienst von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und 
ihren Verbänden sowie im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, 
der die im öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarif-
verträge wesentlich gleichen Inhalts anwendet und an dem die 
öffentliche Hand durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen 
oder in anderer Weise wesentlich beteiligt ist, gleich. 

  
 (3) Absatz 2 gilt nicht für 

1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind, 

2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gutachten pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen (Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten, 
Geschwistern oder Kindern) bis zu drei Jahren für jeden nahen Angehö-
rigen, 

3.  die oberste Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, wenn

 § 28 
 Berücksichtigungsfähige Zeiten 

  
(1) Bei der ersten Stufenfestsetzung werden den Beamten im 

ne des § 27 Absatz 2 anerkannt: Sin
 

1. Zeiten einer gleichwertigen hauptberuflichen Tätigkeit, die nicht Voraus-
setzung für die Zulassung zur Laufbahn sind, im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn (§ 29) oder im Dienst von öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihren Verbänden, 

Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz wegen wehrdienst- oder 
zivildienstbedingter Verzögerung des Beginns eines Dienstv

2. 
erhältnis

auszugleichen sind,  
ses 

3. Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, soweit 
eine Erwerbstätigkeit, die einem Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn (§ 29) entspricht, nicht ausgeübt werden konnte, 

4. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu einem Jahr für jedes Kind und 

5. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten, Ge-
schwistern oder Kindern) bis zu einem Jahr für jeden nahen Angehöri-
gen. 

 
Weitere hauptberufliche Zeiten, die nicht Voraussetzung für den 

Erwerb der Laufbahnbefähigung sind, können ganz oder teilweise anerkannt 
werden, soweit diese für die dienstliche Verwendung des Beamten förderlich 
sind. Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 werden durch Unterbre-
chungszeiten nach Absatz 2 nicht vermindert. In besonderen Einzelfällen, 
insbesondere zur Deckung des Personalbedarfs, können Zeiten zum Erwerb 
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Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle schriftlich anerkannt 
hat, dass der Urlaub dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen 
dient und 

4. Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, soweit 
eine Erwerbstätigkeit, die einem Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn (§ 29) entspricht, nicht ausgeübt werden konnte. 

  
 (4) Die Berechnung und die Festsetzung des Besoldungsdienst-

alters sind dem Beamten oder Soldaten schriftlich mitzuteilen. 
  
  

  

licher Qualifikationen, die nicht im Rahmen der hauptberuflichen Zei-
orben wurden, als Erfahrungszeiten im Sinne von § 27 Absatz 2 aner-

nn durch 
chriftlich 
entlichen 

Belangen dient und 

leitungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1 

ändert worden ist, in der bis 
zum 31. Juli 2011 geltenden Fassung oder nach entsprechendem Bundes- 

erücksichtigungsfähigen Zeiten ist dem 
Beamten durch schriftlichen Verwaltungsakt mitzuteilen. 

zusätz
en erwt

kannt werden. Die Entscheidung nach den Sätzen 2 und 4 (zusätzliche Quali-
fikation) trifft die zuständige oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-

timmte Stelle. Die Zeiten nach de  Säts n zen 1, 2 und 4 werden auf vo
te aufgerundet; eine mehrfache Anerkennung für denselben Zeitra

lle Mona-
um erfolgt 

nicht. 
 
(2) Abweichend von § 27 Absatz 3 Satz 3 wird der Aufstieg in den Stufen 

ch folgende Zeiten nicht verzögert: 
 

dur

1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind, 

2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten, Ge-
schwistern oder Kindern) bis zu drei Jahren für jeden nahen Angehöri-
gen, 

3. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die nach gesetzlichen 
Bestimmungen dienstlichen In
die oberste Dienstbehörde od

teressen dient; dies gilt auch, we
er die von ihr bestimmte Stelle s

anerkannt ist, dass der Urlaub dienstlichen Interessen oder öff

4. Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz nicht zu dienstlichen 
Nachteilen führen dürfen und 

5. Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungsübungsgesetz. 
 

(3) Zeiten, die nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der Über
des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das durch Artikel III § 3 des 
Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266) ge

oder Landesrecht berücksichtigt wurden, werden auf die Zeiten nach Absatz 
2 Nummer 1 und 2 angerechnet. 

(4) Die Anerkennung der b
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(5) Die  ermächtigt, im 
vernehmen mit n Senatsverwal-

t

Laufbahnordnungsbehörden werden
der für das Besoldungsrecht zuständigeEin

ung jeweils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung in den in Absatz 1 
Satz 2 und 4 genannten Fällen nähere Regelungen zu treffen. 

  
 § 30 

 Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten 
  

 (1) Für die Gleichstellung von Bezügen nach § 28 Abs. 2 Satz 4 
sind Zeiten einer Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit 
oder das Amt für Nationale Sicherheit nicht zu berücksichtigen. 
Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer solchen Tätigkeit zurückge-
legt worden sind. Satz 1 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit als 
Angehöriger der Grenztruppen der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik. 

  
 (2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit, die 

auf Grund einer besonderen persönlichen Nähe zum System der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik übertragen 
war. Das Vorliegen dieser Voraussetzung wird insbesondere wi-
derlegbar vermutet, wenn der Beamte oder Soldat 
1. vor oder bei Übertragun g der Tätigkeit eine hauptamtliche 

Freien Deutschen Jugend oder einer vergleichbaren sys-

 er obere Führungskraft in zentralen Staatsor-
ganen, als obere Führungskraft beim Rat eines Bezirkes, als Vorsit-
zender des Rates eines Kreis er einer kreisfreien Stadt oder in ei-
ner vergleichbaren 

 3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen der 

  

1 und 2 gilt auch für Zeiten einer Tätigkeit, die auf 

der Beamte  

 

er vergleichbaren systemunterstützenden Partei oder 
Organisation innehatte oder 

 2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen Staatsorganen, 
als obere Führungskraft beim Rat eines Bezirkes, als Vorsitzender des Rates 
eines Kreises oder einer kreisfrei dt oder in einer vergleichbaren Funk-
tion tätig war oder 

 3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen der staats-

  

oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, dem Freien Deutschen Gewerkschafts-
bund, der 
temunterstützenden Partei oder Organisation innehatte oder 

2. als mittlere od

es od
Funktion tätig war oder 


staatstragenden Parteien oder einer Massen- oder gesellschaftlichen 
Organisation war oder 

 4. Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder einer 
vergleichbaren Bildungseinrichtung war. 
  

 § 30 
 Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten 


 (1) Für die Stufenfestsetzung nach § 28 Absatz 1 sind Zeiten einer 

Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt für Nati-
onale Sicherheit nicht zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Zeiten, die 
vor einer solchen Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt auch 
für Zeiten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenztruppen der ehema-
ligen Deutschen Demokratischen Republik. 

  
  
 (2) Absatz 1 Satz 

Grund einer besonderen persönlichen Nähe zum System der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik übertragen war. Das Vorlie-
gen dieser Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar vermutet, 
wenn 

 1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamtliche oder 
hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien Deut-
schen Jugend oder ein

en Sta


tragenden Parteien oder einer Massen- oder gesellschaftlichen Organisation 
war oder 

 4. Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder einer vergleich-
baren Bildungseinrichtung war. 

 § 37 
 Besoldungsordnungen R 

  

 § 37 
 Besol ungsordnung R 

  
d
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 (1) Die Ämter der Richter und Staatsanwälte, mit Ausnahme der 
Ämter der Vertreter des öffentlichen Interesses bei den Gerichten 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit, und ihre Besoldungsgruppen 
sind in der Bundesbesoldungsordnung R (Anlage III) geregelt. 
Die Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind in der Anla-
ge IV ausgewiesen. 

  
 (2) In Landesbesoldu gen R können geregelt werden:ngsordnun  
 1. die Ä älte am Bayerischen mter der Richter und Staatsanw

Obersten Lande denten und seines sgericht einschließlich des Präsi
ständigen Vertreters, 

 2. die Ämter der badischen Amtsnotare. 
 Der Aufbau der Besoldungsgruppen in den Landesbesoldungs-

ordnungen R muss dem der Bundesbesoldungsordnung R ent-
sprechen. Die Grundgehaltssätze der Anlage IV gelten auch für 
diese Landesbesoldungsordnungen. 

  

 (1) Die Ämter der Richter und Staatsanwälte und ihre Besoldungs-
gruppen sind in der Landesbesoldungsordnung R (Anlage IV des 
Landesbesoldungsgesetzes) geregelt. Die Grundgehaltssätze der 
Besoldungsgruppen sind in Anlage 2 des Berliner Besoldungs-
neuregelungsgesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) ausgewie-
sen. 

  
 (2) entfällt 

  

 § 38 
 Bemessung des Grundgehalts 

  
 (1) Das Grundgehalt wird, soweit die Besoldungs-

ordnung nicht feste Gehälter vorsieht, nach Lebensaltersstufen 
bemessen. Der in der Lebensaltersstufe ausgewiesene Grund-
gehaltssatz steht vom Ersten des Monats an zu, in dem das 
maßgebende Lebensjahr vollendet wird. 

  
 (2) Wird der Richter oder Staatsanwalt nach 

Vollendung des 35. Lebensjahres eingestellt, wird für die Be-
rechnung des Grundgehaltes ein Lebensalter zugrunde gelegt, 
das um die Hälfte der vollen Lebensjahre vermindert ist, die der 
Richter oder Staatsanwalt seit Vollendung des 35. Lebensjahres 
bis zu dem bei der Einstellung vollendeten Lebensjahr zurückge-
legt hat. Bei einer Einstellung, die sich ohne erhebliche Unterbre-
chung an eine Tätigkeit im Sinne des § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 
5 des Deutschen Richtergesetzes oder an eine Tätigkeit als Rich-
ter oder Staatsanwalt nach dem Recht der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik oder nach dem Einigungsver-
trag Anlage I Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 8 Buchsta-
be o und z anschließt, gilt als Tag der Einstellung der Tag, von 
dem an der Richter oder Staatsanwalt Tätigkeiten der genannten 

 § 38 
 Bemessung des Grundgehaltes 

  

(1) Das Grundgehalt der Richter und Staatsanwälte wird, soweit 
die Besoldungsordnung nicht feste Gehälter vorsieht, nach Stufen bemes-
sen. Der Aufstieg in eine nächsthöhere Stufe erfolgt nach Erfahrungszeiten. 

 (2) Mit der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge im 

 (3) Das Grundgehalt steigt nach Erfahrungszeiten von drei Jahren 
in der Stufe 1, von jeweils z ei Jahren in den Stufen 2 bis 4 und 
von jeweils drei Jahren in den Stufen 5 bis 7. Zeiten ohne An-
spruch auf Dienstbezüge ve ögern den Aufstieg um diese Zeiten, 
soweit in § 38a Absatz 2 nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Zei-
ten sind auf volle Monate nden. 

 (4) Der Anspruch auf das ufsteigen in den Stufen ruht für die 
Dauer einer vorläufigen Dienstenthebung. Führt ein Disziplinarver-

Anwendungsbereich dieses Gesetzes wird grundsätzlich ein 
Grundgehalt der Stufe 1 festgesetzt, soweit nicht nach § 38a Ab-
satz 1 Zeiten anerkannt werden. Die Stufe wird durch schriftlichen 
Verwaltungsakt mit Wirkung vom ersten Tag des Monats festge-
setzt, in dem die Ernennung wirksam wird.  

w

rz

 abzuru
A
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Art ununterbrochen ausgeübt hat. Bei der Wiedereinstellung ei-
nes Versorgungsempfängers wird der für das frühere Dienstver-
hältnis maßgebende Tag der Einstellung um die Zeit des Ruhe-
standes hinausgeschoben. 

  
 (3) Richter und Staatsanwälte, die das 27. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben, erhalten das Anfangsgrundge-
halt ihrer Besoldungsgruppe so lange, bis sie das für das Auf-
steigen in den Lebensaltersstufen vorgesehene Lebensalter voll-
endet haben. 

  
 (4) Das Lebensalter wird, vorbehaltlich des Absat-

zes 2 Satz 2 und 3, um die Hälfte der Zeit nach Vollendung des 
35. Lebensjahres, in der kein Anspruch auf Besoldung bestand, 
hinausgeschoben. § 28 Abs. 3 und § 30 gelten entsprechend. 
Der Anspruch auf das Aufsteigen in den Lebensaltersstufen ruht 
für die Dauer einer vorläufigen Dienstenthebung. Führt ein Dis-
ziplinarverfahren zur Entfernung aus dem Dienst oder endet das 
Dienstverhältnis durch Entlassung auf Antrag des Richters oder 
Staatsanwaltes oder infolge strafgerichtlicher Verurteilung, so er-
lischt der Anspruch auch für die Zeit des Ruhens. 

  

fahren zur Entfernung aus dem Dienst oder endet das Dienstver-
hältnis durch Entlassung au Antrag des Richters oder des Staats-
anwaltes oder infolge strafgerichtlicher Verurteilung, so erlischt 
der Anspruch für die Zeit des Ruhens. 

  
  

  

  

f 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  

Staats

 hter-

 § 38 a 
 Berücksichtigungsfähige Zeiten 

  
(1) Bei der ersten Stufenfestsetzung werden den Richtern und 

anwälten als Erfahrungszeiten im Sinne des § 38 Absatz 3 anerkannt:  
 

1.  Zeiten einer nach dem Erwerb der Befähigung zum Ric
amt aufgenommenen beruflichen juristischen Tätigkeit im Dienst ei-
nes öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29) oder im Dienst von öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbänden,  

 
 2.  Zeiten einer Tätigkeit als Rechtsanwalt, Notar oder als As-

sessor bei einem Rechtsanwalt oder Notar oder Zeiten einer nach 
dem Erwerb der Befähigung zum Richteramt aufgenommenen beruf-
lichen juristischen Tätigkeit bei einem privatrechtlichen Arbeitgeber 
bis zu zehn Jahren, 

  
 3.  Zeiten einer Tätigkeit in einem anderen Beruf und die Zeiten 
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werden konnten oder die Tätigkeit für den Erwerb der 

wehr-
 eines 

 

tlichen Dienstherrn (§ 29) entspricht, nicht ausgeübt 

Kind u

 
gehörigen (Eltern, Schwiegereltern, 

 den 
fen

 

Geschwistern oder Kindern) bis zu drei Jahren für jeden 
nahen Angehörigen, 

  
 3.  Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die nach ge-

setzlichen Bestimmungen dienstlichen Interessen dient; dies gilt 
auch, wenn durch die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle schriftlich anerkannt ist, dass der Urlaub dienstlichen 
Interessen  
oder öffentlichen Belangen dient, 

der außer der allgemeinen Schulbildung für einen solchen Beruf 
vorgeschriebenen Ausbildung, wenn während dieser Zeiten für die 
Ausübung des Richteramts förderliche Kenntnisse oder Erfahrun-
gen erworben 
nach § 9 Nummer 4 des Deutschen Richtergesetzes notwendigen 
sozialen Kompetenz förderlich sein konnte, bis zu fünf Jahren,  

 4.  Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz wegen 
dienst- oder zivildienstbedingter Verzögerung des Beginns
Dienstverhältnisses auszugleichen sind, 

  
5.  Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsge-

setz, soweit eine Erwerbstätigkeit, die einem Dienst bei einem öf-
fentlich-rech
werden konnte, 
6.  Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu einem Jahr für jedes 
nd  

7.  Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gutach-
ten pflegebedürftigen nahen An
Ehegatten, Geschwistern oder Kindern) bis zu einem Jahr für jeden 
nahen Angehörigen. 

 (2) Abweichend von § 38 Absatz 3 Satz 2 wird der Aufstieg in
Stu  durch folgende Zeiten nicht verzögert:  

 1.  Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes 
Kind, 

  
 2.  Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gutach-

ten pflegebedürftigen nahen Angehörigen (Eltern, Schwiegereltern, 
Ehegatten, 
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  
 4.  Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz nicht zu 

dienstlichen Nachteilen führen dürfen und 
  
 5.  Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungsübungsge-

setz. 
  
  

(3) Zeiten, die nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin in der bis zum 31. 
Juli 2011 geltenden Fassung oder nach entsprechendem Bundes- oder 
Landesrecht berücksichtigt wurden, werden auf die Zeiten nach Absatz 2 
Nummer 1 und 2 angerechnet. 

  
  

 


